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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usteri.

Dienstag / den ;o Sept. i8oo. Zweytes Quartal. Den 8 Vendemiäre lX.

Vollziehungs- Rath.
Beschluß vom 24. Sept.

Der Vvllzichungsrath — nach angehörtem Berichte
seines Ministers der Künste und Wissenschaften über

die Versorgung des Bürger Justus Füeg, ehemals Ve-
ucdiktiner zu Einsiedeln;

Erwägend, daß der Bürger Füeg einer der wenigen
Mönche seines Klosters ist, die nicht auswanderten,
sondern sich den bestehenden Gesetzen unterwarfen;

Erwägend, daß ein wegen seiner Liebe zur gcsctzli-

chcn Freyheit Verfolgter besondere Ansprüche auf Nn-

terstützung habe;
b e sch l ießt :

1. Der Bürger Justus Füeg, j.zt zu Beuron bey

Mößkirch an der Donau, soll eingeladen werden,

nach Helvetien zurückzukommen. Falls er sich dazu
entschließt, sind ihm 160 Fr. Reisegeld bewilligt.

2. Der Minister der Wissenschaften wird ihn den

Vcrwaltungskammern zur baldigen Beförderung
auf eine Pfründe empfehlen.

z. Dem Bürger Justus Füeg soll es frey stehen,
bis er irgendwo angestellt wird, in einem helveti-
scheu Kloster, das er sich auswählen kann, feinen

Aufcmhalt zu nehmen, oder mit einer kleinen Pen-
sion monatlich von 42 Fr. welches das Doppelte
ist, waö andere penfisuirte Mönche erhalten) sich

selbst zu verpflegen.

4. Die Verwaltungskammer des Cantons Waldstätten
ist in diesem Fall gehalten, dem B- Füeg aus
dem Ertrage der Klosicrgüler von Eiusicdeln mo-
natlich jene Pension zu entrichten.
Der Minister der Wissenschaften und Künste ist

mit der Vollziehung dieses Beschlusses beauftragt.
Folgen die Unterschriften.

Beschluß vom 24. Sept.
Der Vollziehungsrath —> nach angehörtem Bericht

feines Ministers der Künste und Wissenschaften über

das Begehren des Bürger Beda GalluS, gewesenen

Subpriors des aufgehobenen Klosters St. Gallen, daß

in Rücksicht seiner, der Dcportationsbefchluß vom 2?.
December 1798 aufgehoben, und ihm in Helvetien
eine angemessene Versorgung verschaff werde —>

beschließt:
1. Dem Bürger Beda Gallus kann sein Begehre«

nicht bewilligt werden.

2. Dem Minister der Künste und Wissenschaften

ist die Bekanntmachung dieses Beschlusses aufge-

tragen.
Folgen die Unterschriften.

Gesetzgebender Rath, 21. Sept.
Präsident: Escher.

Folgendes Gutachten der Civilgefttzgebungs-Commis-
sion wird in Berathung genommen: '

Die Munizipalitäl von Vaulion Distrikt Orbe und

die von Reßinieres Distrikt Ober-Romont, begehren

beyde, daß die Vormünder und Vögte von den Mu-
nizipalitäten und nicht von den Distriktsgerichten beei-

diget werden möchten. — Das Gesetz v. i?. Horn. 99
über die Munizipalitäten anvertraut denselben die Er-
nennung der Vormünder, unterwirft jedoch dieselbe

der Bestätigung der Distriktsgerichtc; allein es sagt

nirgends, von wem die Beeidigung der Vormünder

vorgenommen werden soll. Die zwey bittstellcndcn

Munizipalitäten nun begehren, daß dicsefl Slillschwei-
gen des Gesetzes erläutert und die Beeidigung der

Vormünder und Vögte den Munizipalitäten überlassen

werde. Sie gründen sich darauf, daß wenn die
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Beeidigung vor den Distriktsgerichten geschehen soll,
die oft mehrere Stunden von der Munizipalität, die

den Vormünder ernennt, entfernt sind, grosse Kosten

für die Pupillen und beträchtlicher Zeitverlust für die

Vormünder daraus entsteht.

Die Commißion, indem sie in die Beweggründe
der hinstellenden Munizipalitäten eintritt, glaubt, daß

an den Orten, wo es üblich ist die Vormünder und

Vögte zu beeidigen, diese Beeidigung von der Muni-
zipalität geschehen könne, der die Ernennung derselben

zusteht, und daß überhaupt wo es üblich ist, irgend
ein besonderes Versprechen von dem Vormünder zu

fordern, daß er seine Pflichten erfüllen wolle, dieses

Versprechen vor den Munizipalitäten geschehen könne,
nachdem die Ernennung des Vormünders vor dem

Distriktsgerichl bestätigt worden ist.

Dem zufolg trägt die Commißion auf folgenden Ge-

sitzesvorschlag an:
Der gesetzgebende Rath — auf die Bittschriften

der Munizipalitäten von Vaulion und von Noßinieres
im Canton Leman und nach angehörtem Bericht seiner

Cimlgesetzg. Commißion — In Erwägung, daß was
die Vormünder betrist, und was die Erleichterung
der Wittwen und Waisen, mit einem Wort ber Pu-
plllcn bezweckt, die ganz besondere Aufmerksamkeit der

Gesetzgeber verdient; — In Erwägung, daß die Beet-
digung der Vormünder und Vögte durch die Distrikts-
gerichte, Zeitverluft und Kosten nach sich zieht, welche

erspart werden können, wenn man diese Verrichtungen
den Munizipalitäten anvertraut; — In Erwägung
endlich, daß da das Gesetz v. 15. Hornnng «799 den

Munizipalitäten die Ernennung der Vögte und Vor-
wunder übertragt, es natürlich ist, daß die Beeidi-
gung oder das Gelüdd des Vogts oder Vormünders,
seine Pflichten zu erfüllen, unter welchen Formen es

geschehen mag, vor der gleichen Behörde statt haben

soll — beschließt:
1. Die Beeidigung der Vormünder oder Vögte soll

<m denjenigen Orten, wo es üblich ist, dieselbe zu for.
derm oder das Gelübde unter irgend einer andern Form
abzunehmen, welches sie nach örtlichem Gebrauch bey
Uebernahm einer Vormundschaft auf sich nehmen müs-

sin, in Gegenwart der Munizipalität und in die
Hände ihres Präsidenten geschehen, nachdem das Di-
striktsgericht die Ernennung des Vogts oder Vormün-
ders bestätigt hat.

s. Gegenwärtiges Gesetz soll gedruckt, öffentlich be-

kannt gemacht unb an den gewohnten Orten angeschla.

gen werden.

Der Rath beschließt die Verweisung dieses Gutach-
tens der Civilgesetzgcbungs-Commißion, an die Muni-
zjpalitätseommißion.

Das Gutachten der Polizeycommißion über Einstel-

lung der Art. —17 des Gesetzes v. 1;. Febr. 99,
welche den gezwungne» Einkauf ln den Miraniheil der

Gemcinds- und Armengüter betreffen, S. dasselbe

S. ?z i) wird in Berathung und hernach angenommen.
Das Gutachten der Civilgesetzgcbungs-Commißion

über die Compete»; der niedern Gerichte und Form
der Appellation, wird in Berathung genommen.

Die ; ersten Artikel werden mit einigen Abände-

rungcn angenommen.
Folgendes Befinden der Vollziehung über den Ge-

sitzvorschlag die Weidrechle betreffend, wird verlesen

und der Finanzcommißion überwiesen:

Bürger Gesezgeber! /
Die in àr Ausführung des Gesetzes vom 4. Apr.

1800 angetroffenen Schwierigkeiten haben Euch bewo-

gen, durch den Gesetzesvorschlag vom 4. Herlstmonat
die Lostäuflichkeit der Weidrechte so zu bestimmen,
daß die von Seite der Besitzer dagegen entstehenden

Einwendungen, wenn sie nicht vergleichsweise bcsei-

tigt werden können, jedesmal der vollziehenden Gewalt
vorgetragen werden sollen und diese je nach den Um-
ständen befugt sey, den Loskaufpeeis in liegenden Gü-

tern festzusetzen daß hingegen eine gänzliche Ausnahme

von der Loskaufung nur allein durch die gesetzgebende

Gewalt, jedoch auf den nothwendigen Vorschlag der

Vollziehung bewilligt werden könne.

Obgleich es, Bürger Gesetzgeber nur in Eurer

Absicht gelegen hat, das Gesetz vom 4. April auf eine

die verschiedenen. Interessen des Ackerbaues und der

Viehzucht so viel möglich vereinigende Weise zu modi-

fiziren, so wird dasselbe durch diese Abänderung

dennoch so gut wie aufgehoben. In denjenigen Fäl»

len, wo die Weidrechtbcsttzer sich freywiilig zur Los-

kaufung verstehen, bedarf es keines Zwanggesitzes; so-

bald wie sie aber ihren Vortheil in derselben nicht er-

kennen, wird ein jeder die Ausnahme des 4tcn oder

gar des 5 ten Artikels von Eurem Gesitzesvorscylage

ansprechen zu können glauben, und dann sieht sich der

Vollzmhungsralh berussen, über siden einzelnen Fall
zu emscheiden, hiemit eine wirklich richterliche Funk-
tion und zwar bey einer Art von Streitfrage, die stch

nur an Ort und Stelle gründlich untersuchen läßt,



auszuüben. Ueber dieß möchte der 5te Artikel imr
selten oder niemals seine Anwendung finden indem
sich das ganze Gesetz allein auf das wirklich angebaute

Land beschränkt und es schwerlich gedenkbar ist, daß

der gemeinschaftliche Weidgang je die zweckmäßigste

Bcnutzungsart eines zum Anbaue fähigen Bodens seyn

könne.

Der Vollziehungsrath hat steh bereits in einer ftü-
Hern Botschaft über die unverkennbaren Vortheile ge-

äussert, die von der Aufhebung des Weidganges im
Allgemeinen erwarter werden dürfen. Hier muß alle

Verbesserung der Landeskultur ihren Anfang nehmen,
und es lißc sich ohne Uebertreibung behaupten, baß

durch die vollständige Benutzung dieserHütfsquclle, durch
die Urbarmachung so grosser Strecken jezt unbebaut

liegenden Landes, die Erzeugung der nothwendigsten
Landesdedürfnisse auf dem helvetischen Boden mit dem

Verbrauche seiner Einwohner wenn nicht ganz, doch

nahe zu ins Gleichgewicht gebracht und hieourch unser

Vaterland einer in unsern Tagen so drukcnd gewor-
denen Abhängigkeit vom Auslande gröstcnlheils enlrif-
sen werten könnte. Allein verjährte Vorurlheile und

Gewohnheiten sträuben sich noch weit mehr, als die

wirkliche Aufopferung m.s mit dem allgemeinen Nu-
zen etwa in Collision kommenden Privatinteresses, ge-

gen die Ausführung so heilsamer Maßregeln. Indessen

war es dieser von jeher bestandenen Hindernisse nnge-

achtet, der chevorigen bcrnerschen Regierung dennoch

gelungen den Weidgang in einem beträchtlichen Theile
des damaligen Cantons zum auffallenden und nun
auch überall erkannten Vortheile des Landes abzuschaffen,

obgleich nur die Hälfte der LoMauftmgssumme den

bisherigen Nutzmessern der Weidrechte unmittelbar zu

gut kam, und die übrige Hälfte, so gar auch zuwei-
len das Ganze < in die Armcncassen der Gemeinten
gelegt ward. Diese und andere glückliche Erfahrungen,
welche die oben angeführten Gründe bewähren, lassen

den Voll;. Rath wünschen, daß» die weh thätigen Ab-
sichten des Gesetzes vom 4. April nicht etwa durch zu

weit getriebene Beschränkungen möchten vereitelt, noch
die Rechte der Grnndeigenlhümer neben denm der

Weidgangbesitzcr ausser Acht gelassen werden.

Unstreitig sind auch die erstem gegen die lezrcrn
überwiegend. Wenn gleich der Besitzer des Wewrcch-
tes àls wahrer Miteigenthümer des weidpflichligen Bo-
dcns angesehen werden kann, so ist er es doch muner
nur dem geringsten Theile nach. Die Sicr.stdarkeit
ist keine von den Lasten, die ihrer Natur nach unab-

löslich seyn müssm, wie dieß mit Strassen, Wasser-
lcitungcn u> a. der Fall ist. Hingegen beschränktste
den Grundelgeiilhümer in der ganzen Venutzungsart
seines Bodens, und dehnt theils hiedurch, theils durch
den vom Weckgange zurückgelassenen Schaden, ihre
Wirkung weit über den Zeilraum hinaus, während
dem derselbe sollte ausgeübt werden. Der Grundeige»-
thümcr ist also berechtigt, gegen einen verhältnißmäs«
sigcu Ersatz die Beftcyung von einer Beschwerde zu
verlangen, wodurch ihm ein ungleich grösserer Ertrag
seines Landes, als auf welchen der Besitz des Weid,
ganges Ansprüche giebt, entzogen wird. Dieses Recht
wird auch noch durch den neuen Gesetzesvorschlag an-
erkannt, indem dieser nur die Ausnahme vesttmmen soll,

und ohne eine solche allgemeine Anerkennung auch nicht
ein einziger Weidgangdesitzcr zur Abtrellung seiner àsprüche gezwungen werden konnte.

Indessen habt Ihr, Bürger Gesetzgeber, wie es

die Gerechtigkeit ersoderte, auch diese leztern Mit in
die Wagschaale gelegt. Ihr habt den Fall vorausge-
srz> wo durch Aufhebung des Weidganges, dem Besitzer
em nothwendiges und durch reine Loökauffüngssumme
zu ersetzendes Untcrhaitungsmittel für seinen Vlchstanv
entrissen würde, und dannzunial den Loskaufspreis ick

liegenden Gütern angewiesen oder selbst eine völlige
Ausnahme vom Gosttze gemacht wissen wollen. Allein
wenn die er Fall auch zuweilen eintreffen mag so darf
man sich doch durch die hin und wieder gethanen
Aeusserungen, als wenn vorzüglich die ärmere Classe

hierunter leide, nicht irre machen lassen. Gerade diese

Ciasse war es, die im verflossenen Jahre die Verthci«
lung der Gemeindgüler zum Anbaue so dringend vcr-
langte, weil die Benutzung derselben vermittelst des

Weioganges, nur den vermögenden Viehbesitzcm zu

gut komme, und der Arme, wenn ihm sein Antheil
nicht zur Anpflanzung überlassen werde, vom wirklichen
Genusse völlig ausgeschlossen bleibe. Da dieß im All--

gemeinen die richtigere Darstellung der Sache ist, so

wird auch für den unvermögecnden Theil der Besitzer

von Weidrechten besser gesorgt seyn, wenn ihnen statt
der leziern eine gewisse Strecke Landes von den; Grund,
cigenlhümer, so oft wie es die Umstände gestatten,
zum mitgetheilten Besitze überlassen wird.

Die erste Frage die bey einem Loskauftmgsfâ enè--

schieden werden muß, wird demnach folgende seyn:
Ov die Ausdehnung und Beschaffenheit des weidpstich!>

tigen Bodens, so wie die Art deS Grundbesitzes er,
taube, dm Loskaufpreis durch gänzliche AvlrettmW
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eines Theils desselben oder sonst in liegenden Gütern zu

eMichttn, da dann eine solche Entschädigungsart den

Weidrechlbrsitzem nicht verweigert werden kann. Die
Entscheidung dieser Frage scheint den durch das Gesetz

bestimmten Schätzern, die ohnehin zu dieser Verrichtung

mit den ersoderlichen Lvkalkmntnisscn versehen seyn mus-

sen, und für deren ttnparthcylichkeit ihre Ernennung

durchs Gericht und die Nerwerffung von Seite der

Partheyen bürgen soll, am schicklichste» übertragen wer-

den zu könmn. Wenn diese durch ihre» schiedonch-

terlichen Ausspruch die Emschädigung in Grundstücken

für möglich und ausführbar erklären, so werben sie

zugleich die zu überlassende Strecke Landes bestimmen,

widrigenfalls aber den Loskauftings - Preis in Geld

festsetzen.

Es mag jedoch dieses aufdie eine oder andere Weise

geschehen so scheint die im Gesetze vorgeschriebene Be-

rcchuungsarl des Loskaufoprelscs den Weidrechtbesizern

in etwas nachtheilig zu seyn, und auch wegen der

Schwierigkeit, den Killern Jahres, Ertrag des Weid-

ganges ausfindig zu machen, einer nicht geringen Will,
kàrlìchkeit Raum zu lassen. Statt diesen Ertrag zu

kapitalisiern, durste es vielleicht angemessener seyn, den

Werth des Grundstückes zum Maßstabe der Loskaufung

anzunehmen und demnach den Preis derselben im Ver-

Hältnisse der Zeit, während welcher der Weidgang

ausgeübt wird, zu bestimmen. Wenn dann durch

eine allgemeine Vorschrift ausgemacht ist, fur welchen

Theil des Grundwerlhcö das Weidrechl angeschlagen

werden soll, so blecht den Schätzern nichts weiter übrig,

als den erstem anzugeben, oder im Fall der Loskauf

durch Ueberlassung von Land geschieht, bey ungleicher

Beschaffenheit des Bodens die nöthige Ausgleichung

zu treffe». Ueberhaupt àr kaun als Gmudiatz angc-

nommen werden, daß der Gurbesitzer, auch wenn der

Loskaufungspreiö den Ertrag des Weidrcchtes um ein

beträchtliches übersteigen sollte, injmer noch dabey zu

gewinnen hat; zum Beweise, daß durch die Ausübung

des Wcidg,anges ein Werth veriohren geht, welche»

herzustellen, die hauptsächlichste Absicht des Gesetzes

feyn muß.
Neben diesen Abänderungen im Gesetz vom 4. Apr.

schlägt Euch Bürger Gesetzgeber, der Vollz. Rath nach-

folgende Zusätze und Modifikationen, deren dasselbe

nach den bisherigen Erfahrungen zu bedürfen scheint,

vor.
Da auch denn noch, wenn die Loskaiifimgsbedinge

für den W-idrechtdesitzer vortheilhafter wie bisher de-

bestimmt seyn tnerden, der Fall eintreten kann, daß
derselbe die Loskaufung nicht gestatten will, diese aber
nichts destowenigcr ihren Fortgang haben muß, so frägt
es sich : wer denn zumal an dessen Stelle die Verwerft
fluig von drey Schätzern vorzunehmen habe, oder wie
dieselben auf die festgcsczte Anzahl zurückgebracht wer.
den solle» s Das angemessenste dürfte wohl seyn, sie

durch den Distrikisstatthattcr venverffe» oder vielmehr
die drey- eigentlichen Schätzer aus dc» nach der Ver-
wcrffung von Seite der andern Parihey noch übrig
bleibenden scchftn, durch ihn ernenncn zu lassen.

Das Gesetz schreibt cine zweyte und sogar dritte
Schätzung vor, wem, die eine oder andere Parthey
die ersten nicht annehmen will, ttm den Gang dieser
Verhandlungen nicht nnnöthig zu verlängern, noch allzu
kostbar zu machen, scheint im Nichtannehmungsfall der
ersten «Schätzung eine zweyte hinreichend zn seyn.

Es bestimmt nichts über die bey der Schätzung er.
gehenden Unkosten; damit keine willkürlichen Foderun-
gen Statt finden können, selten die Taggclder der Schät-
zer festgesezt und zugleich ausdrücklich gesagt werden,
daß die Gebühren von jeder Parthey zur Hälfte entrich.
tct werde» sollen.

Wenn die Schätz r von der Vorschrift des Gesetzes
abweiche» so entsteht die Frage, von wem sie zu recht
gewiesen, und in ihren Verhandlungen geleitet werden
sollen Ob von dem Distrcklsgerichle und zwar ohne
erst die Klage der einen oder der andern Parthey zu

erwarien? und wie in diesem Falle die Einleitung
eines wirklichen Rechtshandels, dergleichen über die
bloße Loskaufung nicht soll entstehen können, zu ver-
hindern sey?

Wenn der Loskaufpreis durch Ueberlassung eines

Theiis des weidpflichligen Bodens entrichtet und dieser

ferner zum Weidgange benuzr wird, so ist zu destim.

men, auf wessen Unkosten die Einzäunung vor sich

gehen soll? ohne Zweifel auf dessen, der sein Gut
vor den Beschädigungen des Weidlriebcs bewahren will,

(Die Forts, folgt.)

D r u k f e h le r.
St. 127, S. ;?6, Sp. i, Zeile -6, statt

402,Z46 lies 40z,Z46. — S. 5?7, Sp. - / Zeile

i: von unten, statt Unvollsländlgkeitsmangel lies
Vollständigkcilsmangel. — Sp. 2, Zeile 12 von un»

ten statt ii. Dec, lies zi. Dec.
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